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1. Ausgangslage

1.1 Zweck des Konzeptes

Eine erfolgreiche Integration setzt das Gefühl, willkommen zu sein sowie 
Informationen und einen guten Überblick über den neuen Lebens- und 
Arbeitsraum voraus. Dies gilt für alle Neuzugezogenen, sowohl Schweizerin-
nen und Schweizer als auch für Ausländerinnen und Ausländer. Auslände-
rinnen und Ausländer, die in die Schweiz kommen, haben aber in Bezug auf 
ihre Integration besondere Voraussetzungen. Sie lassen mit der Emigration 
Vertrautes und wesentliche Orientierungspunkte ihres bisherigen Lebens im 
Herkunftsland zurück und treten in eine für sie oftmals unbekannte Gesell-
schaft ein. 
Erstinformation und Neuzuzügeranlässe sind für alle Neuzugezogenen we-
sentliche Beiträge zum gelingenden Zusammenleben zwischen der einhei-
mischen und der migrierten Bevölkerung im Kanton Glarus. 
Im Kanton Glarus erfolgen die Erstinformation und die Willkommensanlässe 
aller in den Kanton Neuzuziehenden durch die drei Gemeinden. Weiterge-
hende Erstinformationsgespräche und Informationsanlässe für spezifische 
Gruppen von neuzuziehenden Ausländerinnen und Ausländern erfolgen 
durch kantonale Stellen. 
Das vorliegende Konzept dient der Harmonisierung der verschiedenen An-
gebote. Es wurde von der Fachstelle Integration des Kantons Glarus (FI) 
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den involvierten kantonalen 
Stellen erarbeitet und basiert auf den Erfahrungen der in den Gemeinden 
durchgeführten Pilotprojekte. 

1.2 Gesetzliche Grundlagen 

Das Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer (AuG) formuliert in 
Kapitel 8 «Integration» verschiedene Aufgaben der Akteure im Rahmen der 
Integrationsförderung. Unter anderem wird in Art. 56 AuG folgender Infor-
mationsauftrag festgelegt:

 1. Bund, Kantone und Gemeinden sorgen für eine angemessene 
  Information der Ausländerinnen und Ausländer über die Lebens-
  und Arbeitsbedingungen in der Schweiz, insbesondere über ihre 
  Rechte und Pflichten. 
 2. Ausländerinnen und Ausländer werden auf bestehende Angebote 
  zur Integrationsförderung hingewiesen.

Auch die Ausländerinnen und Ausländer selbst haben bei ihrer Integration 
mitzuwirken. Sie können dazu unter gewissen Voraussetzungen auch 
verpflichtet werden. So hält Art. 5 der Verordnung über die Integration von 
Ausländerinnen und Ausländern (VIntA) fest:

 1. Bei der Erteilung oder Verlängerung der Aufenthalts- oder Kurz-
  aufenthaltsbewilligung können die zuständigen Behörden mit 
  Ausländerinnen und Ausländern Integrationsvereinbarungen 
  abschliessen.
 2. Die Integrationsvereinbarung hält nach Prüfung des Einzelfalles 
  die Ziele, die vereinbarten Massnahmen sowie die möglichen 
  Folgen im Falle einer Nichterfüllung fest.

1.3 Kantonales Integrationsprogramm KIP II

Im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms 2014 – 2017 (KIP I) 
wurden verschiedene Angebote und Pilotprojekte mit Erstinformation und 
Neuzuzügeranlässen aufgebaut sowie Massnahmen zur Erhebung eines be-
sonderen Integrationsförderbedarfes durchgeführt. 

Auch im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogrammes 2018 – 2021 
(KIP II) bleiben die Erstinformation und die Neuzuzügeranlässe sowie die 

Zuweisung von Migrantinnen und Migranten mit besonderem Integrations-
förderbedarf an geeignete Integrationsmassnahmen zentrale Bestandteile 
der Integrationsförderung im Kanton Glarus. Das diesbezügliche, zwischen 
Bund und Kantonen vereinbarte strategische Programmziel lautet:

− Alle aus dem Ausland neu zuziehenden Personen mit Perspektive auf 
 längerfristigen, rechtmässigen Aufenthalt werden in der Schweiz
 willkommen geheissen und sind über die wichtigsten Lebensbeding-
 ungen und Integrationsangebote informiert. 

− Migrantinnen und Migranten mit besonderem Integrationsföderbedarf 
 werden so früh als möglich, spätestens aber nach einem Jahr geeig-
 neten Integrationsmassnahmen zugewiesen (Hinweis: Personen aus 
 EU-/EFTA-Staaten können nicht zur Teilnahme an Integrationsmass-
 nahmen verpflichtet werden.).

Der Kanton Glarus verfolgt das Ziel, die Willkommensanlässe der Gemein-
den sowie die Informationsanlässe auf kantonaler Ebene auf der Basis der 
Erfahrungen aus dem KIP I nachhaltig abzusichern. 

Es sind dazu folgende Massnahmen vorgesehen:

− Die kommunalen Willkommensanlässe werden in allen drei Gemeinden
 einmal jährlich und mit Übersetzungen durchgeführt. Diese Willkom-
 mensanlässe werden im Rahmen des KIP II mitfinanziert, sofern sie
 dem vorliegenden Konzept entsprechen.

− Die kantonalen Informationsanlässe im Rahmen der Unterzeichnung 
 der Integrationsvereinbarung und der Integrationsempfehlung werden  
 weitergeführt.

− Die ausländischen Personen mit Integrationsförderbedarf werden 
 erfasst und von der Fachstelle Integration bedarfsgerecht beraten.

− Das Informations- und Beratungscenter der Fachstelle Integration 
 wird weitergeführt.

− Für Personen aus dem Flüchtlingsbereich werden von der kantonalen
 Koordinationsstelle Integration Flüchtlinge (KIF) Informationsanlässe
 durchgeführt, die sie über ihre Rechte und Pflichten bezüglich der 
 Integrationsmassnahmen aufklärt.

− Personen aus dem Asylbereich erhalten von der Asylbetreuung
 (Fachstelle Asyl) erste Informationen zur Alltagsorientierung.

− Im 2020 wird eine Evaluation der kommunalen Willkommensanlässe
 sowie der Beratungsgespräche «Willkommen+» der Fachstelle 
 Integration für die neuzugezogenen Ausländerinnen und Ausländer 
 durchgeführt. Auf der Basis der Evaluationsergebnisse werden in
 Absprache mit den Gemeinden und den involvierten kantonalen 
 Stellen entsprechende Optimierungen im Konzept vorgenommen.

− Für das Personal der Gemeindeverwaltungen, insbesondere der 
 Einwohnerkontrollen, wird mindestens einmal während der KIP II-
 Periode eine Weiterbildung zum Umgang mit kultureller Vielfalt 
 und zu den Informationsbedürfnissen von Migrantinnen und 
 Migranten angeboten.

− Zeitgemässe Mittel und Methoden zur Vermittlung von relevanten 
 Infomationen an die Migrantinnen und Migranten werden durch die 
 Fachstelle Integration entwickelt und eingesetzt.

− Die Integrationskurse «Willkommen im Kanton Glarus» und «Alltag 
 im Glarnerland» werden weitergeführt.
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1.4 Erfahrungen aus den Pilotprojekten in 
den Glarner Gemeinden 

Von 2011 - 2013 wurde in der Gemeinde Glarus Nord ein von Bund und 
Kanton finanziertes Pilotprojekt zur Erstinformation in den Gemeinden 
durchgeführt. Dieses Pilotprojekt wurde im Rahmen des Kantonalen Inte-
grationsprogramms I (2014 – 2017) auf die Gemeinden Glarus und Glarus 
Süd ausgeweitet. 

In der Pilotphase wurden verschiedene Möglichkeiten einer Begrüssung und 
Erstinformation der ausländischen Bevölkerung geprüft und damit eine gute 
Ausgangsbasis für das vorliegende Konzept erarbeitet. 

An den kommunalen Willkommensanlässen fand unter Beisein von              
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten eine Begrüssung der Neuzugezoge-
nen durch die Gemeindepräsidenten statt. Die Gemeinde wurde vorgestellt.  
Teilweise nahmen auch Vereine die Gelegenheit wahr um ihre Aktivitäten zu 
präsentieren. Der Willkommensanlass wurde jeweils mit einem geselligen 
Angebot abgeschlossen, das den Austausch unter den Anwesenden förder-
te. Beispiele dafür sind ein Apéro, ein Abendessen, ein Stadtrundgang oder 
eine Dorfbesichtigung. 

Die Erfahrungen im Rahmen des Pilotprojektes zeigen, dass das Interesse 
an Willkommensanlässen sowohl auf Seite der Neuzugezogenen als auch 
der Gemeinden hoch ist. Dies belegen die generell guten Präsenzzahlen der 
Neuzugezogenen an den Willkommensanlässen sowie die Anzahl der abge-
gebenen mehrsprachigen Informationsbroschüren und der YouTube-Klicks 
des synchronisierten Infofilms. 

Die Gemeinden haben sich engagiert an der Durchführung der Willkom-
mensanlässe beteiligt. Der Aufwand für die Gemeinden blieb dabei in einem 
gut zu bewältigenden Rahmen. 

Nach Ablauf der Pilotphase wurden mit den Gemeinden und den involvier-
ten kantonalen Stellen die einzelnen Angebote und die Schnittstellen ge-
klärt und optimiert. 

Für das nun vorliegende Konzept wurden aus der Pilotphase folgende 
Schlüsse gezogen:

− Sowohl die Neuzugezogenen als auch die Gemeinden profitieren von
 den Willkommensanlässen. Diese werden daher weitergeführt.
 
− Ein unverzichtbarer Bestandteil der Willkommensanlässe ist die Anwe-
 senheit von Übersetzerinnen und Übersetzern. Der Kanton unterstützt
 die Gemeinden durch die Finanzierung der Übersetzungskosten.

− Von grosser Bedeutung ist die Attraktivität des Rahmenprogrammes
 der Willkommensanlässe. Um die Motivation der Neuzugezogenen für 
 deren aktive Integration in die Gemeinde zu erhalten und zu fördern,
 sollen nicht nur Informationen vermittelt werden, sondern mit einem  
 entsprechenden Rahmenprogramm Möglichkeiten zu direkten und  
 persönlichen Kontakten und Austauschmöglichkeiten zwischen den  
 Neuzugezognen und den anwesenden Einheimischen ermöglicht werden.

2. Ziele der Erstinformation und 
der Neuzuzügeranlässe
a) Im Rahmen der Erstinformation und der kommunalen und kantona-  
 len Neuzuzügeranlässe
  
 − werden die neu in den Kanton Zugezogenen (CH; Bewilligung   
  B und C) in ihrer Wohngemeinde und im Kanton Glarus 
  begrüsst und willkommen geheissen.
  
 − erhalten die Neuzugezogenen (CH; Bewilligung B, C, L, F)    
  mündliche und schriftliche Informationen zur Alltagsorientie-
  rung in ihrer Wohnsitzgemeinde sowie über Stellen, an die sie   
  sich bei weitergehenden Fragen wenden können.

 − erhalten die neu zuziehenden Ausländerinnen und Ausländer   
  (Bewilligung B, C, L, F) Informationen über ihre Rechte und   
  Pflichten sowie über Sprachkurse und weitere Integrationsan-
  gebote in ihrer Wohngemeinde und im Kanton Glarus.

 − erhalten anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge   
  sowie vorläufig aufgenommene Personen Informationen über   
  die sie betreffenden Abläufe, über Integrationsangebote sowie   
  die von ihnen zu erfüllenden Anforderungen, insbesondere in   
  Bezug auf Spracherwerb und Arbeitsintegration.

 − erhalten Asylsuchende erste Informationen zur Alltagsorientierung.

b) Im Rahmen von kantonalen Informationsanlässen werden 
 neuzuziehende Ausländerinnen und Ausländer mit besonderem   
 Integrationsförderbedarf so früh wie möglich auf die für sie geeig-  
 neten Integrationsmassnahmen oder auf weiterführende Stellen 
 hingewiesen.

c) Die Erstinformation und die kommunalen und kantonalen Anlässe
 sind den neuzuziehenden Ausländerinnen und Ausländern gut 
 zugänglich. Insbesondere erfolgen die Anlässe soweit möglich 
 in der Muttersprache der dazu Eingeladenen. 

d) Die Erstinformation und die kommunalen und kantonalen Neuzu-
 zügeranlässe sind aufeinander abgestimmt und ergänzen sich   
 gegenseitig. 
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3. Zielgruppen 
Die Erstinformation durch die Gemeinden und die kommunalen Willkom-
mensanlässe richten sich grundsätzlich an alle in den Kanton neu zuzie-
henden Personen.

Neuzuziehende Ausländerinnen und Ausländer mit Aussicht auf einen län-
gerfristigen und rechtmässigen Aufenthalt werden darüber hinaus je nach 
Aufenthaltsstatus zu einem Beratungsgespräch bei der Fachstelle Integra-
tion und/oder zu einem Informationsanlass der Abteilung Migration bzw. der 
Koordinationsstelle Integration Flüchtlinge eingeladen. 

Dies betrifft folgende Personengruppen:

 − Erwerbstätige und Nicht-Erwerbstätige mit einem 
  unbefristeten Aufenthalt 
 − Ehegattinnen und –gatten im Familiennachzug*
 − Junge Erwachsene im Familiennachzug* 
 − Erwerbstätige Kurzaufenthalterinnen und –aufenthalter 
  bei Umwandlung in unbefristeten Aufenthalt
 − Anerkannte Flüchtlinge, vorläufig aufgenommene 
  Flüchtlinge und vorläufig augenommene Personen

 * Mit Personen im Familiennachzug aus Drittstaaten wird zudem 
  eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen (vgl. Kapitel 4.5.)

Folgende ausländische Personengruppen werden nicht zu Gesprächen und 
Informationsanlässen eingeladen, da sie nicht über einen längerfristigen  
Aufenthalt verfügen:

 − Personen, die sich in einem Asylverfahren befinden (Alltags-
  orientierung erfolgt durch die Asylkoordination)
 − Studierende sowie Schülerinnen und Schüler, die sich vorüberge-
  hend im Kanton Glarus aufhalten und nicht den gleichen Verpflich-
  tungen nachkommen müssen, wie nicht-studierende Personen.

Die Anzahl der mit Erstinformation und Neuzuzügeranlässen erreichten 
Ausländerinnen und Ausländer lässt sich nicht genau vorhersagen. In den 
Jahren 2014-2017 zogen jährlich durchschnittlich 760 Ausländerinnen 
und Ausländer neu in den Kanton Glarus, wobei die Zahlen zwischen 615 
und 860 schwankten. Diese Schwankungen weisen darauf hin, dass die 
zukünftige Entwicklung der Einwanderungszahlen nur schwer prognosti-
zierbar ist. Sie ist insbesondere abhängig von der Entwicklung der Wirt-
schaftslage in den Herkunftsländern, vom Bedarf an Arbeitskräften in der 
Schweiz sowie von der Entwicklung in weltweiten Krisengebieten, die zu 
Fluchtwellen führen.

4. Inhalte und Akteure 
Neuzugezogene erhalten vielfach von verschiedenen Personen erste Infor-
mationen zum Alltagsleben in der Wohngemeinde und im Kanton Glarus. Oft 
sind etwa Nachbarinnen und Nachbarn, Lehrerinnen und Lehrer, die Mütter- 
und Väterberatung, Schlüsselpersonen aus Migrantenvereinen und viele 
andere erste «Anlaufstellen» für das Einholen von Informationen.
Darüber hinaus stellen die Gemeinden und der Kanton durch eine Reihe 
von Massnahmen sicher, dass alle Neuzugezogenen in einer strukturierten 
Weise begrüsst werden und die wichtigsten Informationen zur Alltagsorien-
tierung erhalten.

Dabei ist es wesentlich, dass die Aufgaben und Rollen der Gemeinden und 
der verschiedenen involvierten kantonalen Stellen gut aufeinander abge-
stimmt sind und so gemeinsam ein kohärentes System zur Erstinformation 
sichergestellt ist. Die folgenden Ausführungen zeigen die Aufgaben und An-
gebote der involvierten Akteure im Detail auf.

4.1 Anmelde- & Informationsgespräch in der Gemeinde
Die erste offizielle Begegnung und eine kurze Begrüssung zwischen Neuzu-
ziehenden und der Gemeinde findet bei der Anmeldung in der neuen Wohn-
gemeinde statt. Dabei erhalten die Neuzuziehenden verschiedene Unter-
lagen, die ihnen das Einleben in die neue Umgebung erleichtern sollen.

− Eine DVD mit Informationen über ihre neue Wohngemeinde und 
 den Kanton bzw. den entsprechenden Youtube-Link. Die DVD bzw. 
 die Informationen über den Youtube-Link stehen in elf Sprachen 
 zur Verfügung.

− Die Broschüre «Willkommen im Kanton Glarus» mit den wichtigsten 
 Informationen in Bezug auf die Aufenthaltsbewilligung und Integra-
 tionsvereinbarung, Rechte und Pflichten, Arbeit, Deutsch lernen, 
 Kinderbetreuung, Schule, Aus- und Weiterbildung, Wohnen und Alltag,
 Umwelt und Abfallentsorgung, Gesundheit und Krankenpflegever-
 sicherung, soziale Sicherheit, Freizeit, Kultur, Mobilität, die Schweiz 
 und den Kanton sowie Adressen und Links mit weiterführenden 
 Informationen. Diese Broschüre liegt ebenfalls in elf Sprachen vor.

− Die in elf Sprachen erhältliche Anmeldekarte «Willkommen+», mit 
 der sich die neuzugezogenen Ausländerinnen und Ausländer beim 
 Infocenter der Fachstelle Integration anmelden können, wo ihnen 
 weitergehende Informationen zur Verfügung stehen.

− Den Flyer der Koordinationsstelle «FRAMI», die Unterstützung für
 Migranten und Flüchtlingen durch Freiwillige vermittelt. 

− Informationen über verschiedene Integrationsangebote (z.B. Integra-
 tionskurs, Sprachförderung in der Spielgruppe, Sprachkurse etc.).

4.2 Willkommensanlass in der Gemeinde

Jede Gemeinde führt einmal jährlich einen Willkommensanlass zur Begrüs-
sung der neu in ihre Gemeinde Zugezogenen durch. Diese werden dazu per-
sönlich mit einem Brief in ihrer Muttersprache eingeladen.

Am Willkommensanlass sind Übersetzerinnen und Übersetzer anwesend, 
die die gegenseitige Verständigung sicherstellen. Sie decken alle Sprachen 
der Eingeladenen ab. In vorausschauender Absprache zwischen der Gemeinde 
und den Übersetzenden, wird die Begrüssungsrede des Gemeindepräsiden-
ten vorab den Übersetzenden abgegeben. Für die Übersetzungsarbeit wer-
den vor allem Übersetzende eingesetzt, die neben der Übersetzung auch als 
Kulturvermittelnde mit hoher sozialer Kompetenz fungieren können. 

Spezifische Informationen werden den Gästen in Kurzform schriftlich und in 
die Muttersprachen der Anwesenden übersetzt abgegeben, dies sind bspw. 
Informationen über Integrationsprojekte, spezielle Freizeitaktivitäten, Ange-
bote von Freiwilligen etc. 

Die Gemeinden heissen die Neuzugezogenen an diesen Anlässen willkom-
men und geben Informationen zum Leben in der Gemeinde ab. Die Anlässe 
bieten in einem attraktiven Rahmen zudem die Möglichkeit zum Austausch 
unter den Anwesenden. Das detaillierte Programm und die Dauer des Will-
kommensanlasses werden von jeder Gemeinde individuell gestaltet. 

Die Leiterin der Fachstelle Integration nimmt als offizielle Vertretung des 
Kantons an den Willkommensanlässen teil. Sie sucht und pflegt den Kon-
takt zu den ausländischen Neuzugezogenen.  5



4.3 Beratungsgespräch «Willkommen+» 
bei der Fachstelle Integration 

Im Rahmen der Anmeldung beim Einwohneramt der Gemeinde erhalten die 
neuzugezogenen Ausländerinnen und Ausländer die Anmeldekarte «Will-
kommen+». Mit dieser können sie sich bei Bedarf für ein individuelles Be-
ratungsgespräch bei der Fachstelle Integration anmelden. 

Die Fachstelle Integration kontaktiert die Angemeldeten und vereinbart 
einen Gesprächstermin. Dabei wird die Sprachkompetenz der angemel-
deten Person abgeklärt und bei Bedarf eine Übersetzerin oder ein Über-
setzer für das Gespräch beigezogen. Damit wird sichergestellt, dass die 
Informationen adressatengerecht vermittelt und die Gesprächszeit optimal 
genutzt werden können. Beim Beratungsgespräch wird auf die individuelle 
Migrationssituation der Neuzuziehenden (Familiensituation, Gesundheit, 
Erwerbssituation usw.) eingegangen. Sie erhalten je nach Bedarf weiter-
gehende Informationen und Angebote, welche ihnen das Einleben in ihre 
neue Lebenswelt erleichtern.

4.4 Beratungsgespräch im Rahmen der Schulanmel-
dung von Kindern bei der Fachstelle Integration

Die Schulanmeldung von Kindern, die neu in den Kanton zugezogen sind 
und noch kein Deutsch sprechen, wird über die Fachstelle Integration abge-
wickelt. Die Fachstelle ist beim Departement Bildung und Kultur, Abteilung 
Volksschule angesiedelt. Dank dieser strukturellen Einbettung und dem 
spezifischen Know-how in Bezug auf Integrationsfragen und interkulturelle 
Themen der Schule kann die Fachstelle helfen, zwischen den Anforderungen 
der Schule und den Bedürfnissen der Eltern und Kinder zu vermitteln.

Die Fachstelle Integration führt bei der Schulanmeldung der Kinder ein 
ausführliches Beratungsgespräch mit den Eltern. Es werden ihnen dabei 
das glarner Bildungssystem und die schulrelevanten Themen erklärt. Je 
nach individueller Migrationssituation der Familie (Erwerbssituation, Fa-
miliensituation, Gesundheitszustand etc.) werden weitere Schwerpunkte 
besprochen, wie Lebens- und Arbeitsbedingungen, Rechte und Pflichten, 
die Erwartungen an die neue Lebenswelt, weiterführende Angebote, ins-
besondere Sprachkurse und Integrationsangebote. 

Das Beratungsgespräch erfolgt in der Muttersprache der Eltern. Dazu wird 
bei Bedarf eine Übersetzerin oder ein Übersetzer beigezogen. Damit kann 
sichergestellt werden, dass die Eltern die Informationen verstehen und ihr 
Kind bei der Einschulung gezielt unterstützen können. 

4.5 Informationsanlass der Abteilung Migration für 
Personen mit besonderem Integrationsförderbedarf

Mit einem spezifischen Informationsanlass begrüsst die Abteilung Migration 
Personen mit besonderem Integrationsförderbedarf und informiert sie über 
ihre Pflichten im Zusammenhang mit Integrationsvereinbarungen bzw. mit 
Integrationsempfehlungen.

Seit März 2008 schliesst die Abteilung Migration Integrationsvereinbarun-
gen mit allen Drittstaatsangehörigen, die im Familiennachzug in die Schweiz 
kommen ab. Ausgenommen davon sind aus rechtlichen Gründen Personen, 
welche mit einem CH- respektive EU/EFTA-Bürger verheiratet sind. Auch 
Drittstaatsangehörige mit einer Aufenthaltsbewilligung, welche schon län-
ger in der Schweiz leben und Integrationsdefizite aufweisen, können zu In-
tegrationsmassnahmen verpflichtet werden. 

Mit der Unterzeichnung der Integrationsvereinbarung verpflichten sich die 
Betroffenen dazu, innerhalb von zwei Jahren das Deutschniveau A2 zu er-
langen und anschliessend den Integrationskurs zu besuchen und erfolg-
reich abzuschliessen. Im Integrationskurs werden für den Alltag in der 

Schweiz wichtige Themen wie das Schulsystem, die Gesundheitsversorgung 
oder die Sozialversicherungen behandelt. 
Sobald der Integrationskurs mit einer mündlichen Prüfung bestanden wird, 
gilt die Integrationsvereinbarung als erfüllt. Andernfalls drohen Sanktionen, 
beispielsweise kostenpflichtige Verwarnungen oder im äussersten Fall gar 
die Wegweisung aus der Schweiz. 

Dieses Vorgehen wurde im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms I 
auf Migrantinnen und Migranten ausgeweitet, die im Familiennachzug in 
die Schweiz kommen und von Gesetzes wegen nicht zu Integrationsmass-
nahmen verpflichtet werden können (Ehepartner von CH- und EU/EFTA-Bür-
gern). Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen kann mit ihnen 
allerdings keine bindende Vereinbarung abgeschlossen, sondern lediglich 
eine Integrationsempfehlung zum freiwilligen Besuch von Deutsch- und In-
tegrationskursen abgegeben und unterzeichnet werden. 
Seit 2015 wird auch diese Personengruppe zum Informationsanlass der 
Abteilung Migration eingeladen, sofern sie nicht den Nachweis erbringen, 
bereits einen Deutschkurs zu besuchen. 

4.6 Informationsanlass der Koordinationsstelle 
Integration Flüchtlinge

Die kantonale Koordinationsstelle Integration Flüchtlinge führt jährlich ei-
nen Informationsanlass für anerkannte und vorläufig anerkannte Flüchtlinge 
sowie für vorläufig aufgenommene Personen durch. Diese werden über den 
Ablauf des durch die Koordinationsstelle gesteuerten und koordinierten In-
tegrationsprozesses (sprachliche und berufliche Integrationsförderung) so-
wie über ihre Rechte und Pflichten informiert. Ein Schwerpunkt liegt dabei 
auf Informationen über den Schweizer Arbeitsmarkt.

4.7 Alltagsorientierung für Asylsuchende durch die 
Asylbetreuung

Personen aus dem Asylbereich werden in einem ersten Schritt durch die 
Asylbetreuung in die Lebensgewohnheiten in der Schweiz eingeführt. Zu-
sätzlich absolvieren sie ab Eintritt in die Asylstrukturen Deutschkurse. 
Diese sind handlungsorientiert und beinhalten auch die Einführung in das 
Leben in der Schweiz.
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5. Zuständigkeiten, Angebote & Massnahmen nach Aufenthaltsstatus

Neuzuziehende
Migranten & 
Flüchtlinge

Einwohneramt Abteilung 
Migration

Fachstelle Integration Gemeinde Asylbetreuung / 
Koordination 
Integration Flüchtlinge 
(KIF)

1 Familien mit Kindern
(Status B, L + F)

- Abgabe von übersetzten
  Informationsmaterialien 
  (DVD, Broschüre «Willkom-
  men im Kanton Glarus»)

- Weiterleitung an Fachstelle
  Integration für die 
  Anmeldung der Kinder

- Hinweise zu FRAMI

- Schriftliche Informationen
  über weitere Integrations-
  angebote

- Beratungsgespräch bei 
  der Schulanmeldung der  
  Kinder

- Informationen über 
  verschiedene
  weiterführende Angebote

C + B-Status —> 
Einladung zum Willkom-
mensanlass

2 EU/EFTA-Raum ohne 
Kinder (Status B + L)

- Abgabe von übersetzten
  Informationsmaterialien 
  (DVD, Broschüre «Willkom-
  men im Kanton Glarus»)

- Hinweise zu FRAMI

- Schriftliche Informationen
  über weitere Integrations-
  angebote

- Freiwilliges Beratungs-
  gespräch nach 
  individueller Anmeldung
  via «Willkommen+» 
  Anmeldekarte bei der 
  Fachstelle Integration

C + B-Status —>  
Einladung zum Willkom-
mensanlass

3 Familien-Nachzug 
aus dem EU/EFTA-Raum
(Status B + L)

- Abgabe von übersetzten
  Informationsmaterialien 
  (DVD, Broschüre «Willkom-
  men im Kanton Glarus»)

- Weiterleitung an Fachstelle
  Integration für die 
  Anmeldung der Kinder

- Hinweise zu FRAMI

- Schriftliche Informationen
  über weitere Integrations-
  angebote

- Einladung zum
  Informationsanlass
- Integrations-
  empfehlung

- Freiwilliges Beratungs-
  gespräch nach 
  individueller Anmeldung
  via «Willkommen+» 
  Anmeldekarte bei der 
  Fachstelle Integration

- Beratungsgespräch bei 
  der Schulanmeldung der  
  Kinder

C + B-Status —> 
Einladung zum Willkom-
mensanlass

4 Neuzuziehende und 
Familien-Nachzug aus 
Drittstaaten

- Abgabe von übersetzten
  Informationsmaterialien 
  (DVD, Broschüre «Willkom-
  men im Kanton Glarus»)

- Weiterleitung an Fachstelle
  Integration für die 
  Anmeldung der Kinder

- Hinweise zu FRAMI

- Schriftliche Informationen
  über weitere Integrations-
  angebote

- Einladung zum
  Informationsanlass
- Integrations-
  vereinbarung

- Freiwilliges Beratungs-
  gespräch nach 
  individueller Anmeldung
  via «Willkommen+» 
  Anmeldekarte bei der 
  Fachstelle Integration

- Beratungsgespräch bei 
  der Schulanmeldung der  
  Kinder

C + B-Status —> 
Einladung zum Willkom-
mensanlass

5 Asylsuchende 
(Status N)

- Anmeldung
- Kontrolle der
  Papiere
- Ausweise erstellen

Zuteilung in ein Zentrum 
im Kanton Glarus und 
Einführung in den Alltag 
durch die Asylbetreuung

6 Nach Schutzgewäh-
rung  FL / VA / VAFL
(Status B + F)

- Ausweise erstellen B-Status —> Einladung 
zum Willkommensanlass

Beratungs- und Informa-
tionsgespräch mit Ab-
klärung des sprachlichen 
und beruflichen Förder-
bedarfs durch die KIF 
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6. Unterstützung und 
Hilfsmittel für die Gemeinden
Von der Fachstelle Integration des Kantons Glarus werden den Gemeinden 
für die Anmelde- und Erstinformationsgespräche sowie die Willkommens-
anlässe folgende Unterstützung und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt:

− DVD (11 Sprachen)
− Broschüre «Willkommen im Kanton Glarus» (11 Sprachen)
− Diverse Flyer (Informationen zu Sprachkursen, Integrationskursen, 
  Frühförderung, Erziehungskompass, Gesundheitsführer etc.) 
− Anmeldekarte «Willkommen+»
− Vermittlung von Übersetzenden
− Finanzierung der Übersetzungskosten im Rahmen der 
  Willkommensanlässe
− Beratung der Gemeinden bei der Durchführung von 
  Willkommensanlässen
− Weiterbildungsangebote für das Personal der Gemeinde-
  verwaltungen, insbesondere der Einwohnerkontrollen, zum 
  Umgang mit kultureller Vielfalt und zu den Informations-
  bedürfnissen von Migrantinnen und Migranten
− Vermitteln von Schlüsselpersonen 

7. Qualitätsstandards
Aufgrund der Erfahrungen aus den Pilotprojekten werden von der Fachstelle 
Integration des Kantons Glarus die im Folgenden aufgeführten Qualitäts-
standards für die Durchführung der verschiedenen Angebote der Erstinfor-
mation definiert:

−  Wichtige Informationen zum Leben in der Gemeinde stehen den
   Neuzuziehenden in geeigneter Form und mehrsprachig zur 
  Verfügung und werden bei der Anmeldung beim Einwohneramt 
  abgegeben.

− Das Einladungsschreiben zum Willkommensanlass der Gemeinde
  wird den ausländischen Neuzuziehenden in ihrer Muttersprache 
  zugestellt. Darin werden sie auf das Angebot hingewiesen, ihren
   Bedarf nach einer Übersetzung anzumelden.

− Der kommunale Willkommensanlass dient der Information und 
  dem Knüpfen von sozialen Kontakten. Er muss daher in ein 
  attraktives, den direkten Kontakt förderndes Rahmenprogramm  
  eingebettet sein.

− An den kommunalen und kantonalen Anlässen werden 
  Übersetzerinnen bzw. Übersetzer zur Unterstützung und besseren 
  Verständigung eingesetzt. 

− Bei den Beratungsgesprächen «Willkommen+» im Infocenter der
  Fachstelle Integration werden bei Bedarf Übersetzerinnen und 
  Übersetzer sowie Schlüsselpersonen beigezogen.

− Personen, die auf kommunaler oder kantonaler Ebene Informations-
  oder Beratungsgespräche führen sowie die für die Willkommens-
  und Informationsanlässe Zuständigen, haben eine positive Einstel-
  lung gegenüber den Teilnehmenden und können mit der Vielfalt von 
  kulturellen Hintergründen umgehen. Sie sind mit den lokalen 
  Strukturen (Gemeindeverwaltung, Beratungsstellen, Anbietern von
  Integrationsangeboten) gut vernetzt und verfügen über eine hohe  
  Kompetenz in Gesprächsführung und Kommunikation.

8. Finanzierung
Die Gemeinden tragen die Kosten für den personellen Aufwand ihrer bera-
tenden Mitarbeitenden der Einwohnerkontrolle und der Mitarbeitenden bei 
den Willkommensanlässen. Hinzu kommen die Kosten für Übersetzungen 
und Druck für Merkblätter und Broschüren, die die Gemeinden individuell 
erstellen wollen. 

Im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms KIP II (2018-2021) 
übernimmt der Kanton die Kosten der bei den kommunalen Willkommens-
anlässen eingesetzten Übersetzerinnen bzw. Übersetzer, sofern bei den 
Anlässen die oben beschriebenen Qualitätsstandards eingehalten werden.
Der Kanton trägt im Weiteren die Kosten für den personellen Aufwand sei-
ner beratenden Mitarbeitenden bei den «Willkommen+» Gesprächen der 
Fachstelle Integration sowie den Informationsanlässen der Abteilung Mi-
gration und der Koordinationsstelle Integration Flüchtlinge. Hinzu kommen 
die Kosten für Übersetzungen, Druckkosten für Merkblätter und Broschüren.

9.  Evaluation
Die Umsetzung der Beratungsgespräche «Willkommen+» der Fachstelle 
Integration und der kommunalen Willkommensanlässe wird im Jahr 2019 
evaluiert. Die Evaluationsergebnisse werden in Absprache mit den Gemein-
den in die Überarbeitung und die Optimierung des vorliegenden Konzeptes 
einfliessen.

Evaluiert werden insbesondere die Fragen:

− Inwiefern fühlen sich die neuzuziehenden Ausländerinnen und 
 Ausländer willkommen geheissen?

− Wie schätzen sie die Nützlichkeit der erhaltenen Informationen 
 für ihre Orientierung im neuen Wohnumfeld ein?

− Wie schätzen sie die Qualität der Beratungsgespräche und 
 der Willkommensanlässe ein?

− Welche Stärken und Schwächen hat das vorliegende Konzept aus 
 Sicht der involvierten Stellen der Gemeinden und des Kantons?
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Anhang
Überblick über die Aufenthaltsbewilligungen in der Schweiz

Wer während seines Aufenthaltes in der Schweiz arbeitet oder sich länger als drei Monate aufhalten möchte, braucht eine Bewilligung. 
Hierbei ist zwischen EU/EFTA-Bürgern und Nicht-EU/EFTA-Bürgerinnen und Bürgern, so genannten Drittstaatsangehörigen, zu unterscheiden.

Zuständig für das Ausstellen der Bewilligungen im Kanton Glarus ist die Abteilung Migration.

Ausweis L Diese Bewilligung wird für Personen ausgestellt, die sich befristet (in der Regel für weniger als ein Jahr) für 
einen bestimmten Aufenthaltszweck (mit oder ohne Erwerbstätigkeit) in der Schweiz aufhalten.

Ausweis B Diese Bewilligung wird für Personen ausgestellt, die sich für einen bestimmten Zweck und für mehr als ein 
Jahr (mit oder ohne Erwerbstätigkeit) in der Schweiz aufhalten. Die Bewilligung gilt für ein Jahr für Personen 
aus Drittstaaten und fünf Jahre für Personen aus dem EU/EFTA-Raum und kann verlängert werden. 

Ausweis C Die Niederlassungsbewilligung wird für Personen ausgestellt, die sich seit fünf oder zehn Jahren in der 
Schweiz aufhalten. Das Aufenthaltsrecht ist unbeschränkt und darf nicht an Bedingungen geknüpft werden. 

Ausweis G Diese Bewilligung wird für Grenzgängerinnen und Grenzgänger ausgestellt, die ihren Wohnsitz im 
benachbarten Ausland haben und in der Schweiz erwerbstätig sind. 

Ausweis N Diese Bewilligung wird für Asylsuchende ausgestellt, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben.

Ausweis F Diese Bewilligung wird ausgestellt für vorläufig aufgenommene Personen oder Flüchtlinge, die aus der 
Schweiz weggewiesen wurden, wobei sich der Vollzug der Wegweisung als unzulässig, unzumutbar 
$oder unmöglich erwiesen hat. Die vorläufige Aufnahme kann für 12 Monate verfügt und vom Aufenthalts-
kanton um jeweils weitere 12 Monate verlängert werden.
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